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An die Redaktion des

Grünbuchs der EU-Kommission

Betrifft: Grünbuch: Weniger Verwaltungsaufwand für EU-Bürger

Den freien Verkehr öffentlicher Urkunden und die Anerkennung der Rechtswirkungen von Personenstandsurkunden erleichtern KOM(2010) 747/3

                                                                                                      Wien, 7. April 2011 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die folgende Stellungnahme beschränkt sich auf die Frage der Rechtswirkungen von gewissen Personenstandsurkunden.

Im Text (S.14) betont die Kommission, sie habe „nicht die Befugnis und die Absicht“, einen Eingriff in das materiale Familienrecht, vor allem in die Bereiche Namensrecht, Adoption, Eheschließung, Definition des Ehebegriffs vorzuschlagen.
Bevor die Fragen des Grünbuchs beantwortet werden können, müsste klar gestellt werden, was die „Anerkennung der Rechtswirkungen“ bedeutet. Deshalb zwei Beispiele mit Fragen:

- Zwei niederländische Staatbürgerinnen haben nach niederländischen Recht geheiratet und gemeinsam ein Kind adoptiert. Sie verlegen ihren Wohnsitz nach Österreich.

Muss Österreich die gleichgeschlechtliche „Ehe“ anerkennen, sodass die Partnerinnen die Rechte wie Ehepaare haben, nicht bloß die gleichen wie gleichgeschlechtliche Partner, wie diese der österreichischen Rechtslage entspricht, so vor allem im Namensrecht, im Sozialversicherungsrecht, im Pensionsrecht, im Fortpflanzungsrecht, im Adoptionsrecht sowie im Erbrecht? Welche Folgen hat die „gemeinsame“ Adoption vor allem im Sozialversicherungsrecht, im Erbrecht?   
- Ein Österreicher und ein Spanier „heiraten“ nach spanischem Recht und verlegen ihren Wohnsitz nach Österreich. 

Muss Österreich die Mitnahme aller Eherechte anerkennen und erwachsen daraus auch finanzielle/wirtschaftliche Verpflichtungen? Muss Österreich den Partnern das Recht zugestehen, ein Kind (z.B. des Partners) zu adoptieren und es mitzuversichern? Welche erbrechtlichen Konsequenzen ergeben sich? 

EU-Justizkommissarin Viviane Reding hat sich so geäußert:  “The law is very clear: it’s about non-discrimination, right to free movement and mutual recognition. [...] If you live in a legally-recognised same-sex partnership or marriage in a country A, you have the right to take this status, and the one of your partner, to country B. If not, it is a violation of EU law.” Doch im offiziellen Brief an den KLRÖ betont ihr Kabinettschef: “Die Europäische Kommission hat nicht die Absicht, auf europäischer Ebene Regeln vorzuschlagen, welche in das materielle Familienrecht der EU-Mitgliedstaaten eingreifen oder die in den Mitgliedstaaten geltende Definition der Ehe verändern würden.“
Es ist logisch nicht nachvollziehbar, dass Kommissarin Viviane Reding und ebenso MEP Ulrike Lunacek in den Antworten an den KLRÖ einerseits behaupten, dass es „keinesfalls darum gehen (soll), das Prinzip der Subsidiarität zu verletzen, und ich kann Ihnen versichern, dass die Mitgliedstaaten dadurch nicht gezwungen werden, ihr nationales Recht zu ändern.“ und andererseits den Mitgliedstaaten zumuten, für Bürger/innen anderer Staaten ein anderes (günstigeres) Recht anzuwenden als für ihre eigenen Bürger/innen. Mit Berufung auf das bereits bestehende Recht der Freizügigkeit (Reise und Niederlassung) innerhalb der EU, „das eines der fundamentalen  Rechte der EU darstellt“ („that is a fundamental right”) und auf Artikel 21 der Grundrechtecharta (Verbot von Diskriminierung, „insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung“) wollen sie Mitgliedstaaten dazu zwingen, Bürger/innen anderer Staaten im Vergleich zu ihren eigenen Bürger/innen positiv zu diskriminieren. Eine Folge wäre nämlich, daß ein EU-Land Bürger/innen eines anderen EU-Landes wegen der dort geltenden und zu übernehmenden Regelungen besser behandeln müsste als  Bürger des eigenen Landes, die nach eigenem nationalen Recht behandelt werden würden. Dies ist ohne Eingriff zumindest in die Praxis der Rechtsanwendung nicht möglich; es wäre damit sehr wohl ein Eingriff in die bestehende Rechtslage der Mitgliedsstaaten.
Die Forderung, dass solche Diskriminierungen auch verboten sind, ist vermutlich bereits in Vorbereitung. Also muss dann wohl in weiterer Folge das nationale Recht geändert werden und an das Recht eines anderen EU-Mitgliedstaates (welches?) angepasst werden.
Ein weiteres wichtiges Argument ergibt sich daraus, dass die EU-Institutionen im Grünbuch in keiner Weise darauf eingehen, dass unterschiedliche Sachverhalte auch unterschiedlich behandelt werden müssen, wenn das Prinzip der Sachgerechtigkeit beachtet wird. Dieses ist im Begriffsinhalt der „positiven Diskriminierung“ keinesfalls eo ipso inkludiert. Die Gleichbehandlung von sachlich Ungleichem stellt hingegen als Form von Gleichmacherei sehr wohl eine Diskriminierung dar, da gleiche Rechte mutwillig/willkürlich zuerkannt werden, obwohl die sachlich beurteilten Voraussetzungen dies nicht zulassen. Einer der beiden Rechtsträger wird daher bevorzugt, was in aller Regel zu einer Benachteiligung der anderen Rechtsträger führt. Nur scheinbar werden alle rata ratione gleich behandelt, tatsächlich wird jedoch manipulierend in die Rechtssphäre willkürlich, weil tatsächlich nicht erfordert, eingegriffen.

EU-Recht würde also einen Mitgliedstaat drängen bzw. zwingen, rechtliche Regelungen eines anderen Mitgliedstaates, die von den eigenen Regelungen abweichen, anzuerkennen und für deren familienrechtliche und finanzielle Konsequenzen aufzukommen.
Rein formal stimmt es, dass damit die EU nicht das Recht des Mitgliedstaates „ändert“, aber sie erzwingt die Anerkennung von Auswirkungen von Regelungen, die von anderen Staaten festgelegt worden sind und von den eigenen Regelungen abweichen, und damit die Diskriminierung eigener Staatsangehöriger, die diese Auswirkungen aufgrund der abweichenden Regelungen nicht haben.
Das durch das Grünbuch angestrebte Ziel erscheint in diesem Bereich als klarer Verstoß gegen das Prinzip der Subsidiarität. Andererseits auf diese Weise Mitgliedstaaten indirekt unter Druck zu setzen, das jeweils eigene Familien- und Eherecht z.B. dem die gleichgeschlechtliche Partnerschaft am meisten begünstigenden eines anderen Mitgliedstaates anzupassen, steht der EU nicht zu, weil es die Souveränität der Mitgliedstaaten in diesem Bereich der Gesetzgebung beeinträchtigt. 
 
Zu den Fragen des Grünbuchs 7 – 10 muss daher auf folgende zentrale Frage hingewiesen werden:

Bei allen möglichen Formen der Anerkennung der Rechtswirkungen muss unterschieden werden zwischen Rechtswirkungen, die im anerkennenden Staat bereits zur Rechtsordnung und zum Ordre public gehören, und solchen, die eine unterschiedliche Behandlung zwischen den Anerkennung wünschenden Bürger/inne/n eines anderen Staates einerseits und den eigenen Staatsbürger/inne/n andererseits bewirken würden. Es darf nicht folgen, dass ein Staat unterschiedliche Rechtsordnungen im Familienrecht, im Namensrecht, im Adoptionsrecht, im Erbrecht anzuwenden verpflichtet wird. Dazu darf der aufnehmende Staat weder „von Rechts wegen“ (Frage 8) noch auf der Grundlage harmonisierter Kollisionsnormen (Frage 9) noch durch Rechtswahl durch den Bürger/die Bürgerin (Frage 10) gezwungen werden.
                                    Für den Katholischen Laienrat Österreichs
Mag. Rolf M. Urrisk                                                                         Mag. Wolfgang Rank
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